
 
 

Mitbenutzung des amtlichen Kurierwegs für Wahlsachen: 

 

Name, Vorname: 

 

Telefonnummer: 

 

E-Mail: 

 

Zuständige Gemeinde in Deutschland: 

 

 

Mir ist bewusst, dass bei jeder Mitbenutzung des amtlichen Kurierwegs, der nicht 

notwendigerweise schneller ist als gewöhnliche Postwege, die Haftung des Auswärtigen 

Amts für Verlust, Beschädigung oder verzögerte Zustellung der Wahlunterlagen 

ausgeschlossen ist. Eine Nachverfolgung der Sendungen ist nicht möglich. 

Entsprechende Nachfragen und Beschwerden werden vom Auswärtigen Amt nicht 

beantwortet. 

 

Es steht allen Wahlberechtigten frei, sich für die Korrespondenz mit Wahlämtern selbst 

und auf eigene Kosten privater Kurierdienste zu bedienen. 

 

Bei Eingang der Wahlunterlagen in der Auslandsvertretung werde ich per E-Mail 

informiert und muss die Wahlunterlagen anschließend persönlich abholen. 

 

 

 

Ort, Datum        Unterschrift 


